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Die Gemeinde wünscht allen 
ein gutes neues Jahr, Glück 

und Gesundheit!

Silvesterfeuerwerk über Ebringen vom Leinele aus fotografi ert 
Foto: Gundo Klebsattel 

Neu auf dem Ebringer Wochenmarkt!
Ab Mittwoch, den 21. Januar 2026, wird Nico und sein Team mit ihrem Food-
truck 14-tägig auf dem Wochenmarkt bei der Schönberghalle vertreten sein 
und authentische italienische Küche (u.a. Pizza, Pasta und Pinsa) anbieten. 

Wir freuen uns, wieder ein gastronomisches Angebot präsentieren zu können.
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BÜRGERMEISTERAMT EBRINGEN
Öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr
(freitags nur telefonisch erreichbar - 
außer Bürgerbüro und Gemeindekasse)
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr

Zentrale
Frau Gutmann 5058-0

Bürgerbüro
Frau Boßler/Frau Gutmann 5058-15

Bürgermeister
Herr Dr. Widmann 5058-11

Sekretariat Bürgermeister /  
Hauptamt, Standesamt
Frau Köpfer 5058-10

Hauptamt / Bauamt/ Grundbucheinsichtstelle
Frau Kähl 5058-13

Ordnungsamt 
N.N. 5058-21

Rechnungsamt
Herr Öhler 5058-17

Steueramt/Wasserabrechnung
Frau Kuhn 5058-12 

Gemeindekasse
Frau Wagner 5058-14

Bauhof 5058-23
Herr Taube 0151/152 00435

Hausmeister Rathaus
Herr Binder 0151/46260172

Feuerwehr
Gerätehaus Freiw. Feuerwehr 5058-22
Feuerwehrkommandant: Torsten Zangerle
Kommandant@ff-ebringen.de 

Integrierte Leitstelle Feuerwehr  
und Rettungsdienst    0761/2013315

Schönbergschule Ebringen
Rektorat Frau Brogt 5058-30
Sekretariat Frau Wagner  5058-30
Büro Hausmeister 5058-34
Hausmeister Herr Virvigli 0152/23016489
Kernzeitbetreuung an  5058-58
der Schönbergschule  0151/43207023 

Schönberghalle
Büro Hausmeister 5058-44
Hausmeister Herr Virvigli 0152/23016489

Willis Bücherkiste –  
Kinder- und Jugendbücherei Ebringen
Schönberghalle (Raum neben Sportlereingang)
Öffnungszeiten: jeden Mittwoch 16-18 Uhr 
1. Samstag im Monat 11-13 Uhr
Email: WillisBuecherkiste@gmx.de
Leitung: Dr. Susanne Kamphausen

Revierförster
Herr Wangler 0162 2550736
E-Mail: fabian.wangler@lkbh.de

Bezirksschornsteinfegermeister
Herr Arning 07636/791593

Kath. Kindergarten
Leiterin Frau Danner-Schwarz 7520

Gemeindevollzugsdienst 
gvd@ehrenkirchen.de  07633/80424
Sprechstunde im Rathaus Ehrenkirchen 
Do 17.00 - 18.00 Uhr 

Gemeinsamer Gutachterausschuss
„Markgräflerland-Breisgau“  07631/801650
gutachterausschuss@muellheim.de

Abfallberatung  0761/2187-9707
REMONDIS GmbH & Co.KG 0761/51509-0 
reklamation.alb@lkbh.de
Reklamationen Gelbe Tonne  0800/122 32 55

Wasser/Strom/Gas
badenovaNETZE GmbH 0800/2767767
Erdgas, badenova AG & Co. KG
Service-Nr.: Mo.-Fr. 0800/2838485

REDAKTIONSSCHLUSS:
Dienstag um 9 Uhr
mitteilungsblatt@ebringen.de

NOTRUFE
Rettungsdienst + Feuerwehr 112 
Notruf-Polizei 110

Integrierte Leitstelle Feuerwehr  
und Rettungsdienst    0761/201 33 15

Polizeiposten Ehrenkirchen 07633/806180

Polizeirevier Freiburg-Süd 0761/8824421

Krankentransporte 0761/19222

Giftnotrufzentrale FR 0761/19240

SOZIALES
SOS Hilfe für Familien e.V.  
Hilfe in Notlagen    0163/3151885  
Kleiderstube Norsingen:   0160/5520293 

Familienwerk Sölden e.V.  0761/40106-0 
Stationsleitung: Frau Birk 07664/4058069 
karin.birk@dorfhelferinnenwerk.de 0176/17612624

Integrationsfachdienst Freiburg  
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch 
erkrankte und hörbehinderte ArbeitnehmerIn-
nen und deren Arbeitgeber 0711 / 250832800

Helferkreis für Flüchtlinge in Ebringen  
helferkreis.ebringen@gmail.com 

Integrationsmanagement für  
geflüchtete Menschen 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
Frau Ruder 0152 02469102 
sophia.ruder@lkbh.de 
Offene Sprechstunde: Dienstag 13.00 – 16.00 Uhr

Krisentelefon für die Regio 0761/88 88 35 33 
Freitag - Sonntag, sowie an Feiertagen  
von 18 - 22 Uhr

Inklusionsvermittlerin  
Frau Schmeier 0173/3452261 
inklusion@ebringen.de
Öffentliche Sprechstunde: 2. und 3. Dienstag im 
Monat, 14 - 16 Uhr, Rathaus, EG (Gemeinschafts-
raum, barrierefreier Zugang über Hintereingang)

LiA Leben im Alter e.V.  -
Nachbarschaftshilfe in Ebringen
Einsatzleitung 01575/2579146
Email: einsatzleitung@lia-leben-im-alter.de
Weiterer Kontakt: Rathaus/Bürgerbüro 5058-0
Öffentliche Sprechstunde:
1. Dienstag im Monat, 10.00 - 12.00 Uhr  
im Rathaus, 1. Stock

Sozialverband  VdK – Ortsverband Ebringen 
Frau Foser-Oberle  59211 
Frau Brigitte Goos-Kozlowicz 0160/96653714

Sozialstation Mittlerer Breisgau  
Prälat-Stiefvater-Weg 3, 79238 Ehrenkirchen  
Fax 07633/9533-90 07633/9533-0,  

Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald  
Grabenstr. 2, 79189 Bad Krozingen  
pflegestuetzpunkt@lkbh.de,  
Tel. 0761 2187 Durchwahl  2974 / 2073 / 2972 / 2971 

Hospizgruppe Südlicher Breisgau   0160/96842020  

POST
Post- und Paketshop Brüstle‘s Quelle 
Alemannenstraße 5 (ohne Postbank) 
Mo.-Fr.: 14:30 - 17:30 Uhr, Sa.: 09:00 - 12:00 Uhr 

ARZT
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Kinder und 
Erwachsene: Online-Sprechstunde: docdirekt  
Tel. 116117 docdirekt.de 
https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/ 
notfallpraxis-finden

ZAHNARZT
Zahnärztlicher Notfalldienst:  0761/120 120 00  
www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst 
Allgemeine zahnmedizinische Patientenberatung 
Mi., 14 bis 18 Uhr Tel.: 0800/4747800

TIERARZT
Den tierärztlichen Notdienst erfahren Sie unter 
der Telefon Nr.: 0180/5843763

APOTHEKEN
Freitag, 16.01.2026
Sonnenberg-Apotheke Opfingen
Freiburger Str. 8, 79112 Freiburg
Tel.: 07664 - 15 52
Samstag, 17.01.2026
Sundgau-Apotheke
Sundgauallee 55, 79114 Freiburg
Tel.: 0761 - 8 58 89
Sonntag, 18.01.2026
Tuniberg-Apotheke Munzingen
St.-Erentrudis-Str. 22, 79112 Freiburg
Tel.: 07664 - 32 05
Montag, 19.01.2026
Weingarten-Apotheke Freiburg
Krozinger Str. 7, 79114 Freiburg
Tel.: 0761 - 48 42 00
Dienstag, 20.01.2026
Bären-Apotheke am Basler Tor
Christoph-Mang-Str. 18-20, 79100 Freiburg
Tel.: 0761 - 48 87 70 11
Mittwoch, 21.01.2026
Rieselfeld-Apotheke
Rieselfeldallee 16, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 - 45 62 30
Donnerstag, 22.01.2026
Frida-Apotheke Stühlinger
Ferdinand-Weiß-Str. 119, 79106 Freiburg
Tel.: 0761 - 28 62 77
Freitag, 23.01.2026
Pinocchio-Apotheke
Günterstalstr. 11, 79102 Freiburg
Tel.: 0761 - 7 07 51 55
Änderungen vorbehalten.
Weitere Notdienstapotheken
finden Sie unter www.lak-bw.de
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AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Pflichtumtausch der  
Kartenführerscheine
Bis 2033 muss jeder Kartenführerschein, der 
vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden 
ist, in einen neuen EU-Scheckkartenführer-
schein umgetauscht werden.
Aufgrund des Pflichtumtausches verzeich-
net die Fahrerlaubnisbehörde eine erhöhte 
Anzahl an Anträgen. Die Behörde rät dem-
nach den betroffenen Führerscheininha-
bern, den Antrag bereits fünf Monate vor 
dem gesetzlichen Stichtag zu stellen. Um 
dem sehr hohen Antragsaufkommens ge-
recht zu werden, hat die Fahrerlaubnisbe-
hörde beim Umtausch seit kurzem auf den 
Direktversand von Führerscheinen durch 
die Bundesdruckerei Berlin an den Antrag-
steller umgestellt. Für die Antragsteller 
bringt es den Vorteil, dass sie nur einmalig 
einen Behördengang haben.
Wer seinen alten Karten-Führerschein in 
einen EU-Scheckkartenführerschein um-
tauschen möchte, erledigt dies im Bürger-
büro seiner Wohnsitzgemeinde. Benötigt 
werden dafür ein biometrisches Passbild 
in ausgedruckter Form, der aktuelle Füh-
rerschein sowie ein gültiges Ausweisdo-
kument (Personalausweis oder Reisepass). 
In diesem Zuge wird der alte Führerschein 
durch einen Aufkleber vor Ort befristet und 
wieder ausgehändigt. Auf diese Weise wird 
sichergestellt, dass für die Zeit bis zum Er-
halt des neuen EU-Kartenführerscheins 
der Antragsteller weiterhin im Besitz eines 
Nachweises über die Fahrerlaubnis ist. Der 
bisherige Führerschein bleibt dann längs-
tens bis zum Erhalt des neuen Kartenführer-
scheins gültig.
Bitte beachten Sie, dass bei Führerschei-
nen, die ab dem 1. Januar 1999 ausge-
stellt worden sind, der Umtausch zeitlich 
nach dem Ausstellungsjahr des Führer-
scheines gestaffelt ist:

Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der 
Führerschein umge-
tauscht sein muss

1999 – 2001 19.01.2026
2002 – 2004 19.01.2027
2005 – 2007 19.01.2028
2008 19.01.2029
2009 19.01.2030
2010 19.01.2031
2011 19.01.2032
2012 – 18.01.2013 19.01.2033

 
Der Umtausch eines alten Führerscheins 
erfolgt nur auf Antrag, d.h. die Betroffenen 
müssen selbst tätig werden. Eine schriftli-
che Aufforderung durch die Fahrerlaubnis-
behörde an die betroffenen Personen gibt 
es nicht.

Anpassung der  
Abfallgebühren 
ab 01.01.2026
Ab dem 01.01.2026 wird es bei der Ab-
fallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald (ALB) Gebührenanpassungen 
geben. Diese betreffen die Behälterge-
bühren, zugelassene Restabfallsäcke, Ex-
press-Sperrmüll, die Express-Abfuhr von 
Elektro-Großgeräten sowie Entsorgungs-
gebühren für Selbstanlieferer für einzelne 
Abfallfraktionen.

Die Grundgebühr ist von den Änderungen 
nicht betroffen und bleibt unverändert.

Grund für die Gebührenanpassung sind 
deutliche Kostensprünge aufgrund neuer 
Sammelverträge und Kostensteigerungen 
bei der Abfallentsorgung.
Auf der Homepage der Abfallwirtschaft 
unter „rechtliche Grundlagen“ finden Sie 
die Neufassung der Abfallwirtschaftssat-
zung und das Gebührenverzeichnis für 
die Abfallentsorgung des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald ab 01.01.2026.

Ihre Abfallwirtschaft Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald (ALB)

Haben Sie noch Fragen?
Gebühreneinzug der ALB: 0761 2187 8844
gebuehreneinzug@lkbh.de
www.lkbh.de/alb

Öffentliche  
Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Ge-
meinderates wird hiermit einberufen auf
 
Donnerstag, 22. Januar 2026, 19:00 Uhr
im Gemeinschaftsraum des Rathauses,

mit folgender

Tagesordnung
1. Fragen aus der Bürgerschaft
2. Bauantrag: Neubau eines Wohnhauses 

mit Garage und Carport, im vereinfach-
ten Baugenehmigungsverfahren, Flst. 
Nr. 2557 - Beschluss

3. Beratung und Beschluss der Haushalts-
satzung mit Haushaltsplan 2026, Finanz-
planung 2027 bis 2029 sowie Stellen-
plan 2026 - Beschluss

4. Antrag des Gemeinderates Dr. Udo 
Jäger auf Ausscheiden aus dem Ge-
meinderat – Beschluss

5. Feststellung von Hinderungsgründen 
und Verpflichtung von Herrn Rainer 
Frauenhoffer als Gemeinderat - Be-
schluss

6. Bekanntgaben
7. Anfragen aus dem Gemeinderat
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Widmann
Bürgermeister

Sperrung der Schulstraße
Die Gültigkeitsdauer der verkehrsrechtli-
chen Anordnung wird vom 16.02.2026 bis 
einschließlich 13.03.2026 verlängert.
Weitere Infos finden Sie auf unserer Home-
page unter Rathaus&Service/Neuigkeiten.

Sperrung der Straßen „Renn-
weg“ und „Dieselsteinweg“
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald hat aus Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung des Verkehrs eine verkehrsrechtli-
che Anordnung erlassen.
Die Anordnung hat Gültigkeit vom 
19.01.2026 bis zum 06.03.20264.
Die Arbeiten werden unter Vollsperrung des 
Verkehrs durchgeführt.
Die Sperrung erfolgt in Fahrtrichtung Ar-
beitsstelle laut den Verkehrszeichenplänen 
Nr. 1 - 2. Diese finden Sie auf unserer Home-
page unter Rathaus&Service/Neuigkeiten.
Für den Fußgängerverkehr wird auf der 
Fahrbahn ein verkehrssicherer Durchgang 
eingerichtet.

Sperrung der Schulstraße und 
Friedhofstraße
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald hat aus Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung des Verkehrs eine verkehrsrechtli-
che Anordnung erlassen.
Die Anordnung hat Gültigkeit vom 
12.01.2026 bis zum 13.02.2026.
Die Arbeiten werden unter Vollsperrung des 
Verkehrs durchgeführt.
Die Sperrung erfolgt laut den Verkehrszei-
chenplänen Nr. 1 - 3. Diese finden Sie auf 
unserer Homepage unter Rathaus&Service/
Neuigkeiten.
Der Fußgängerverkehr wird neben der Ar-
beitsstelle im Bereich des Gehweges ver-
kehrssicher aufrechterhalten.

IST IHRE  
HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese  
entscheidend für rasche  
Hilfe durch den Arzt oder  
den Rettungsdienst sein!
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Gemeinde Ebringen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 

6. Satzung zur Änderung der 
Satzung über den Anschluss 
an die öffentliche Wasserver-
sorgungsanlage und die Ver-
sorgung der Grundstücke mit 
Wasser (Wasserversorgungs-
satzung - WVS) der Gemeinde 
Ebringen vom 4. Mai 1998
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg sowie der §§ 
2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Ebringen am 18. Dezember 2025 folgende 
6. Änderung der Wasserversorgungssat-
zung - WVS –vom 4. Mai 1998 beschlossen:

§ 1
§ 41 (1) (Grundgebühr) erhält folgende 
Fassung:
Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der 
Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie 
beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenn-
größe von:
Maximaldurchfluss (Qmax) 3 und 5 7 und 10
Nenndurchfluss (Qn) 1,5 und 2,5 3,5 und 5 (6)
EUR / Monat (zzgl. MwSt.) 0,80 1,20
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen 
beweglichen Wasserzählern entfällt die 
Grundgebühr.

§ 2
§ 42 (Verbrauchsgebühren) erhält  
folgende Fassung:
Die Verbrauchsgebühr wird nach der ge-
messenen Wassermenge (§ 43 berechnet). 
Die Verbrauchs-gebühr beträgt pro Kubik-
meter 3,63 Euro (zzgl. MwSt.).

§ 3
Diese Satzungsänderung tritt am  
1. Januar 2026 in Kraft.

Ebringen, den 18. Dezember 2025
gez. Dr. Hans Peter Widmann, Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassenen beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde Ebringen geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.
 
Ebringen, den 23.12.2025
gez. Dr. Widmann, Bürgermeister

Gemeinde Ebringen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 

6. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die öffent-
liche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) 
der Gemeinde Ebringen vom 
04.05.1998
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wasserge-
setzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 
und 42 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemein-
derat der Gemeinde Ebringen am 18.12.2025 
folgende 6. Änderungsatzung zur der Abwas-
sersatzung – AbwS - vom 04.05.1998 mit sämt-
lichen Änderungssatzungen beschlossen:.

§ 1
§ 41 (Höhe der Abwassergebühr) erhält 
folgende Fassung:
(1) Die Schmutzwassergebühr bei Einleitun-
gen nach § 37 Abs. 1 und 2 beträgt je m³ 
Schmutzwasser € 1,90.
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 37 
Abs. 3) beträgt je m2 der nach § 40 Abs. 2 
bis 4 gewichteten versiegelten Fläche € 0,57.

§ 2
Diese Satzungsänderung tritt am  
1. Januar 2026 in Kraft.

Ebringen, den 18.12.2025
gez. Dr. Hans-Peter Widmann, Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassenen beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde Ebringen geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.

Ebringen, den 23.12.2025
gez. Dr. Widmann, Bürgermeister

Städtebauförderung – Schritt 
für Schritt zum Zuschuss
Mo., 26. Januar 2026, 18:00 Uhr
Infoabend zur Städtebauforderung 
für Privatmaßnahmen

Beschreibung
Die Gemeinde lädt alle interessierten Bürge-
rinnen und Bürger – insbesondere natürlich 
die Eigentümerinnen und Eigentümer im 
Sanierungsgebiet „Ortskern“ – herzlich zum

Infoabend zur Städtebauförderung
am Montag, den 26.01.2026 um 18:00 Uhr,  
im Oberen Foyer der Schönberghalle

ein. An diesem Abend werden wir in Zusam-
menarbeit mit unserem Sanierungsträger 
KommunalKonzept das Landessanierungs-
programm für Privatmaßnahmen beleuch-
ten. Was ist förderfähig? Wie hoch ist der 
maximale Zuschuss? An wen kann ich mich 
wenden? Diese und gerne auch noch viele 
weitere Fragen werden wir beantworten.
 
Veranstaltungsort
Schönberghalle Ebringen
Schulstraße 8
79285 Ebringen

AUS DEM 
GEMEINDERAT

Aus dem Gemeinderat vom 
18.12.2025

Bekanntgabe der Beschlüsse der 
nicht-öffentlichen Gemeinderatsit-
zung vom 27.11.2025
Bürgermeister Dr. Widmann gibt die fol-
genden Beschlüsse der nicht-öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderats vom 27.11.2025 
bekannt:
• Die ausgeschriebene Stelle „Sachbearbei-

tung Haupt- und Bauamt“ wird mit Frau 
Anne Lang ab 01.04.2026 besetzt.

• Die Stelle „Leitung des Ordnungsamtes“ 
wird mit Frau Lena Held ab 01.03.2026 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Probe, besetzt.

 
Bauvoranfrage zu Neubau  
Wohn- und Geschäftshaus,  
Flst. Nr. 7176 - Beschluss
Frau Faller verlässt aufgrund Befangenheit 
den Ratstisch.
 
Sachverhalt:
In der Gemeinderatssitzung am 24.07.2025 
(GR-2025-40) wurde die Bauvoranfrage für 
den Neubau eines Wohn- und Geschäfts-
hauses bereits behandelt. Der Gemeinderat 
sprach sich für das Vorhaben aus und gab 
zwei Hinweise an die untere Baurechtsbe-
hörde weiter:
• das Bauvorhaben soll sich innerhalb des 

festgesetzten Baufensters befinden,
• es sollen ausreichend Stellplätze nachge-

wiesen bzw. vorgehalten werden.
Die untere Baurechtsbehörde konnte der 
Bauvoranfrage in der damals eingereichten 
Form aufgrund Unvollständigkeit der Un-
terlagen nicht zustimmen. Zur Klärung der 
unterschiedlichen Einschätzungen der Ge-
meinde und der unteren Baurechtsbehörde 
wurde daraufhin ein gemeinsamer Termin 
im Landratsamt durchgeführt. Auf Grundla-
ge dieser Abstimmung wurde ein geänder-
ter Antrag eingereicht. 
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Die vorgenommenen Anpassungen sind 
aus den vorliegenden Plänen, Ansichten 
und Schnitten ersichtlich.
Das geplante Bauvorhaben befindet sich 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Talhauser Straße Gruben“ vom 11.09.1979. 
Die Bauvoranfrage ist somit nach den Vor-
aussetzungen des § 30 BauGB, Zulässigkeit 
von Vorhaben im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans, bauplanungsrechtlich zu 
beurteilen.
Beim geänderten Antrag handelt es sich um 
folgende Fragestellungen bzw. Abweichun-
gen vom Bebauungsplan:
Fragestellung 1.1 | Ist eine Befreiung von der 
im Bebauungsplan festgesetzten Traufhö-
he von 6,50 m zu 7,30 m (um 0,80 m) an der 
nördlichen Gebäudeecke zulässig?
Fragestellung 1.2 | Ist eine Befreiung von 
der im Bebauungsplan festgesetzten Trauf-
höhe von 6,50 m 7,65m (um 1,15 m) an der 
östlichen Gebäudeecke zulässig?
Fragestellung 2 | Kann eine Befreiung für die 
Überschreitung der GFZ auf 0,738 (= eine 
Überschreitung der Geschossfläche um 
27,50 m) erteilt werden?
Fragestellung 3 | Ist für den südwestlichen 
Gebäudeteil eine von der im Bebauungs-
plan festgesetzten Firstrichtung (recht-
winklig zur Baumgartenstraße) abweichen-
de Firstrichtung um 90 Grad / parallel zur 
Baumgartenstraße für die Ausführung von 
Gebäude inkl. Dach in L-Form zulässig?

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Bauvor-
anfrage vollumfänglich mit allen darin 
enthaltenen angefragten Abweichun-
gen des Bebauungsplanes zu und erteilt 
hierzu das bauplanungsrechtliche Ein-
vernehmen.

Abstimmungsergebnis:
10 Ja-Stimme/n, 0 Gegenstimme/n, 1 
Stimmenthaltung/en, 1 Befangen
Dem Beschluss wurde zugestimmt.
 
Änderung der Satzung über die 
öffentliche Wasserversorgung – 
Gebührenanpassung
Sachverhalt:
Die derzeit gültige Wasserverbrauchsge-
bühr der Gemeinde Ebringen beträgt seit 
dem Jahr 2024 2,55 €/m³ (netto). Zuvor galt 
seit 2022 ein Gebührensatz von 2,31 €/m³ 
(netto). Die Zählergebühr beträgt 0,60 € 
bzw. 1,00 € pro Monat.
Aufgrund der gestiegenen Kosten des 
Betriebsführungsvertrags, der Erhöhung 
des Wasserbezugspreises sowie künftig 
notwendiger Sanierungs- und Unterhal-
tungsmaßnahmen im Leitungsnetz ist eine 
Anpassung der Wassergebühr  und Zähler-
gebühren erforderlich.
Die Ermittlung der ansatzfähigen Kosten 
erfolgte auf Basis der Haushaltsplanung 
2026 und 2027. Die Entwicklung der Kos-
ten wurde anhand der Vorjahresergebnisse 
fortgeschrieben.
Gemäß § 13 Abs. 1 KAG sind Gemeinden 
berechtigt, für die Benutzung öffentlicher 

Einrichtungen Gebühren zu erheben. Die 
Gebühren müssen gemäß § 14 Abs. 1 KAG 
so bemessen werden, dass die nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatz-
fähigen Kosten gedeckt sind.
 
Zu diesen Kosten gehören insbesondere:
Personal- und Sachkosten für den laufen-
den Betrieb, angemessene Verzinsung des 
Anlagekapitals, Abschreibungen entspre-
chend dem Werteverzehr des Anlagevermö-
gens (§ 14 Abs. 3 KAG).
 
Die Prognose der verkauften Frischwasser-
menge wurde aus den Verbrauchszahlen 
der vergangenen Jahre abgeleitet.
Unter Berücksichtigung der Jahresrech-
nungsergebnisse 2022 und 2023 sowie der 
Gebührenkalkulation ergibt sich für die 
Jahre 2026/2027 ein erforderlicher kosten-
deckender Gebührensatz von 3,63 €/m³ 
(netto). Die Zählergebühren steigen von 
0,60 € auf 0,80 € bzw. von 1,00 € auf 1,20 € 
pro Monat.
 
Finanzierung:
Die Deckung beträgt 100 %.   
 
Beschluss:
1. Der Gebührenkalkulation vom 

18.12.2025 für die Jahre 2026/2027 
wird zugestimmt. Sie hat dem Ge-
meinderat bei der Beschlussfassung 
über die Gebührensätze vorgelegen. 

2. Dem Kalkulationszeitraum von 
2026/2027 wird zugestimmt.

3. Den in der Gebührenkalkulation zu 
Grunde gelegten Abschreibungssät-
zen, Zinssätzen, der Abschreibungs- 
und Verzinsungsmethode und 
weiteren in der Kalkulation vorge-
nommenen Ermessens- und Progno-
seentscheidungen wird zugestimmt.

4. Das Jahresrechnungsergebnis 2022 
und 2023 wird zur Kenntnis genom-
men.

5. Auf der Grundlage der vorliegen-
den Gebührenkalkulation vom 
18.12.2025 wird für die Jahre 
2026/2027 folgender einheitlich 
geltender Gebührensatz festgelegt:  
3,63 Euro/m³ 
(Netto, Frischwassermenge)

6. Der Gemeinderat stimmt der Sat-
zung zur Änderung der Satzung 
über den Anschluss an die öffentli-
che Wasserversorgungsanlage und 
die Versorgung der Grundstücke 
mit Wasser (Wasserversorgungs-
satzung-WVS) zum 01.01.2026 vom 
04.05.1998 in Fassung der Ände-
rungssatzung vom 18.11.2021 und 
23.11.2023 zu. 

 
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimme/n, 0 Gegenstimme/n, 
0 Stimmenthaltung/en, 0 Befangen
Dem Beschluss wurde einstimmig  
zugestimmt.
 

Änderung der Abwassersatzung 
und Beschluss über die Abwasser-
gebühren 2026-2027
Sachverhalt:
Die Gemeinde Ebringen hat die KBK Kom-
munal-Beratung Kurz GmbH mit der Kalku-
lation der Abwassergebühren für den Zeit-
raum 2026-2027 beauftragt.
Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts-
hofs Baden-Württemberg vom 11. März 
2010 (2 S 2938/08), müssen die Gemeinden 
in Baden-Württemberg statt der bisher 
üblichen Abwassergebühr zukünftig eine 
Schmutzwassergebühr und eine Nieder-
schlagswassergebühr mit unterschiedli-
chen Gebührenmaßstäben erheben. Das 
Urteil besagt, dass nicht davon ausgegan-
gen werden kann, dass im Regelfall auf 
den Grundstücken des Satzungsgebiets 
das Verhältnis zwischen der abzuleitenden 
Niederschlagswassermenge und die nach 
dem Frischwasserverbrauch angesetzten 
Schmutzwassermenge weiter vergleich-
bar sei. Auf der Basis dieses Urteils sind die 
Schmutzwassergebühren und die Nieder-
schlagswassergebühren zukünftig nach 
verschiedenen Maßstäben zu kalkulieren. 
Der Gebührenmaßstab für die Schmutzwas-
sergebühr knüpft, wie bisher, an den Fri-
schwasserbezug an. Der Gebührenmaßstab 
für die Niederschlagswassergebühr wird 
von der Abflussmenge des Oberflächen-
wassers der angeschlossenen Grundstücke 
abgeleitet, in dem der Grad der Versiege-
lung der angeschlossenen Grundstücke er-
mittelt wird.
Nach § 13 Abs. 1 KAG ist eine Gebührener-
hebung von Städten und Gemeinden für 
die Benutzung von öffentlichen Einrichtun-
gen zulässig. Die maximale Gebührenhöhe 
muss so bemessen werden, dass die nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen an-
satzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt 
sind, § 14 Abs. 1 KAG. Diese Kosten beinhal-
ten Personal- und Sachkosten, welche für 
den laufenden Betrieb benötigt werden. 
Des Weiteren ist auch eine angemessene 
Verzinsung des Anlagekapitals sowie eine 
angemessene Berücksichtigung des Wer-
teverzehrs (Abschreibungen) des Anlage-
vermögens zu berücksichtigen, § 14 Abs. 
3 KAG. Aufgrund des gebührenrechtlichen 
Ergebnisses aus den Jahren 2022–2023 und 
der erstellten Kalkulation der gesplitteten 
Abwassergebühr für die Gemeinde Ebrin-
gen, ergibt sich eine Anpassung der Abwas-
ser- und Niederschlagswassergebühr für die 
Jahre 2026/2027.
 
Als kostendeckende Gebührenobergrenze 
ergeben sich folgende Gebührensätze ab 
01.01.2026:
Schmutzwasser 1,90 €/m³ 
(Schmutzwassermaßstab)
Niederschlagswasser 0,57 €/m²
 (versiegelte Fläche)
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 Bisher Neu Differenz

Schmutz-
wasser

0,99 €/
m³

1,90 €/
m³

 + 0,91 €/
m³

Nie-
deschlags-
wasser

0,23 €/
m³

0,57 €/
m³

+ 0,34 €/
m³

 
Dem Gemeinderat liegt bei der Beratung und 
Beschlussfassung über die Gebührensätze 
die Gebührenkalkulation vom 29.11.2025 der 
Kommunal-Beratung Kurz vor.
 
Finanzielle Auswirkungen:
Der Kostendeckungsgrad der Abwasserge-
bühr beträgt 100%.
 
Die Abwassergebührenkalkulation durch 
die Firma Kommunal Beratung Kurz GmbH 
wird durch Rechnungsamtsleiter Herr Öhler 
anhand einer Präsentation vorgestellt.
 
Beschluss:
1. Der Gebührenkalkulation vom 

29.11.2025 für die Jahre 2026 und 
2027 wird zugestimmt. Sie hat dem 
Gemeinderat bei der Beschlussfas-
sung über die Gebührensätze vorge-
legen. Die Gemeinde erhebt Gebüh-
ren für ihre öffentliche Einrichtung 
Abwasserbeseitigung und erhebt 
eine Schmutz- und eine Nieder-
schlagswassergebühr.

2. Dem Kalkulationszeitraum von 
2026/2027 wird zugestimmt.

3. Den in der Gebührenkalkulation zu 
Grunde gelegten Abschreibungssät-
zen, Zinssätzen, der Abschreibungs- 
und Verzinsungsmethode und 
weiteren in der Kalkulation vorge-
nommenen Ermessens- und Progno-
seentscheidungen wird zugestimmt.

4. Den in der Kalkulation vom 
29.11.2025 zu Grunde gelegten Stra-
ßenentwässerungsanteilen sowie 
der vorgenommen Kostenaufteilung 
auf Schmutz- und Niederschlagswas-
ser wird zugestimmt.

5. Auf der Grundlage der vorliegen-
den Gebührenkalkulation vom 
29.11.2025 werden für die Jahre 
2026/2027 folgende einheitlich gel-
tenden Gebührensätze festgelegt: 

 a. Für das Schmutzwasser  
1,90 Euro/m³ 
(Schmutzwassermaßstab) 

 b. Für das Niederschlagswasser 
0,57 Euro/m² (versiegelte Flä-
che)  

6. Der Gemeinderat stimmt der Sat-
zungsänderung zum 01.01.2026 der 
Satzung über die öffentliche Abwas-
serbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 04.05.1998 in Fassung der Ände-
rungssatzung vom 23.11.2023 zu.

 
Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimme/n, 0 Gegenstimme/n, 
1 Stimmenthaltung/en, 0 Befangen
Dem Beschluss wurde zugestimmt.

Einbringung Haushaltsplan 2026
Der Tagesordnungspunkt wird mit der 
Haushaltsrede des Bürgermeisters Dr. Wid-
mann begonnen:
 
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats,
sehr geehrte Damen und Herren,
 
in der heutigen Sitzung bringen wir den Haus-
halt für das Jahr 2026 ein. Das Zahlenwerk 
wird Ihnen gleich Rechnungsamtsleiter Herr 
Öhler vorstellen.
Vorweg sei gesagt: Die Herausforderungen 
sind nach wie vor vielfältig und es ist weiterhin 
kaum, wenn nicht gar unmöglich einen aus-
geglichenen Haushalt vorzulegen. Einerseits 
steigen die allgemeinen Ausgaben (Lohner-
höhungen, Inflationsentwicklung, Kreisum-
lage [1,8 Mio Euro / +82.500 Euro]) und an-
dererseits erhöhen sich die Einnahmen nicht 
in dem Maß (Steuern, Gebühren). Allein 2024 
mussten die Städte, Gemeinden und Landkrei-
se im Südwesten ein historisches Defizit von 
3,1 Mrd. Euro verzeichnen. Und 2025 lag das 
kommunale Minus bereits nach drei Monaten 
bei 2,4 Mrd. Euro. Dabei sprechen wir nicht von 
freiwilligen Leistungen. Wir sprechen über die 
Basis: Bildung, Betreuung, Infrastruktur.
Im Vergleich dazu sind die Zahlen für 2025 in 
Ebringen sogar positiv: Das veranschlagte or-
dentliche Ergebnis von -247.800 € wird nach 
den Er-kenntnissen zum Zeitpunkt der Aufstel-
lung des Haushaltsplanentwurfs ein geringes 
Plus ausweisen, dies resultiert aus stabileren 
Gewerbesteuererträgen gegenüber der ur-
sprünglichen Haushaltsplanung.
Für 2026 müssen wir aber von einem nega-
tiven Gesamtergebnis in Höhe von 498.600 
Euro ausgehen. Und der Schuldenstand wird 
sich um 2,2 Mio. Euro durch die notwendigen 
Investitionen erhöhen.
Das Hauptproblem ist: Viele Ausgaben sind 
per Bundesgesetzt verursacht, aber nicht aus-
reichend gegenfinanziert. Hier zeigt sich, dass 
Regierung und Parlament sich noch immer 
nicht an das sogenannte Konnexitätsprinzip 
halten, nach dem die Instanz, die über die Auf-
gabe entscheidet, auch für die Finanzierung 
zuständig ist. 
Immerhin: Das Sondervermögen nach dem 
Länder- und Kommunal-Infrastrukturfi-
nanzierungsgesetz (LuKIFG) könnte den Ge-
meinden etwas Spielraum verschaffen und 
dringend notwendige Investitionen in die In-
frastruktur ermöglichen. Laut einer Prognose 
darf die Gemeinde Ebringen mit rd. 1.900.000 
Euro rechnen. Geld, das wir gut gebrauchen 
können. Erfreulich dabei ist: Die Kommunen 
haben weitgehende Flexibilität der Maßnah-
menauswahl, d.h. es umfasst auch Aufgaben, 
die nicht zu den Pflichtaufgaben gehören. 
Einschränkung: Dies gilt voraussichtlich nicht 
für gebührenfinanzierte Investitionen wie die 
Wasserversorgung. Auch die Frage, ob eine 
Doppelförderung zulässig ist (Städtebauför-
derung, Fachförderung) ist noch nicht ab-
schließend geklärt.
Ferner kann man sich der Aussage des Gemein-
detags Baden-Württemberg nur anschließen, 
der zu Recht fordert: Die Kommunen brauchen 

mehr vom „Steuerkuchen“! Es ist nicht nach-
zuvollziehen, warum Kommunen mehr als 25 
% des öffentlichen Gesamthaushalts tragen 
sollen, aber nur 14 % des Steueraufkommens 
erhalten. Zugleich sind Förderprogramme 
entweder Überzeichnet oder so komplex und 
mit „Fallstricken“ versehen, dass sich ein An-
trag nicht lohnt oder zu weiteren (Gutachter/
Dienstleistungs-)Kosten führt. Ganz zu schwei-
gen von der langen Bearbeitungszeit und der 
verzögerten Auszahlung. Man sollte mehr 
Vertrauen in die Gemeinden haben, denn wir 
gehen verantwortungsvoll mit den Steuergel-
dern um. Wir sind an der Basis und wissen am 
besten, „wo der Schuh drückt“.
Und es sei gesagt: Mehr Geld allein wird nicht 
reichen. Es geht jetzt vielmehr um Aufgaben-
verzicht, um Standardkritik, um eine neue Ver-
antwortungskultur. Wir müssen wieder bereit 
sein, beizutragen, statt nur zu erwarten und 
alles und jeden zu kritisieren. Das Anspruchs-
denken muss aufhören. Weniger maximale 
Einzelfallgerechtigkeit, sondern das Allge-
meinwohl muss wieder im Vordergrund ste-
hen, eine Vollkaskomentalität können wir uns 
nicht mehr leisten. 
Sind wir optimistisch, dass die Regierung die 
Zeichen der Zeit endlich erkennt und danach 
handelt. Die Gemeinden sind bereit ihren Teil 
dazu beizutragen!
Und mit der Gemeinde meine ich alle Bürge-
rinnen und Bürger, den Gemeinderat und die 
Mitarbeitenden im Rathaus und dem Bauhof. 
Nur gemeinsam können wir die 2026 und dar-
über hinaus anstehenden Aufgaben in unserer 
Gemeinde bewältigen: Umsetzung der Städteb-
auförderung, Sanierung Abwasserkanäle, Hoch-
wasserschutz, Sanierung Birkentalweg, barri-
erefreie Bushaltestellen, Immobilienerwerb für 
seniorengerechtes Wohnen und Notunterkünfte, 
Feuerwehrgerätehaus, Sicherstellung der U3-Be-
treuung oder Realisierung der Ganztagsbetreu-
ung an der Grundschule u.a.m.
Doch so herausfordernd die Zukunft sein wird, 
genauso herausfordernd war aber auch das 
zurückliegende Jahr für meine Verwaltung. 
Der seit 7 Monaten anhaltende Ausfall der 
Ordnungsamtsleitung konnte nur kompen-
siert werden, indem alle noch enger zusam-
mengerückt sind und sich gegenseitig unter-
stützten. Herzlichen Dank an alle im Rathaus 
und dem Bauhof!  
Eine Person möchte ich an dieser Stelle be-
sonders hervorheben: unsere Haupt- und 
Bauamtsleiterin Frau Kähl. Sie ist über sich 
hinausgewachsen, zeitweise arbeitete sie für 
drei und war meist die Letzte im Haus, die „das 
Licht ausmachte“. Ihr gilt mein ganz besonde-
rer Dank!
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle 
auch an Herrn Moll, der sich – trotz Ruhe-
stand – bereiterklärt hat, zurück ins Ebringer 
Rathaus zu kehren, um stundenweise im Ord-
nungsamt das Wichtigste zu bearbeiten.
Mein Dank gilt darüber hinaus unserem Rech-
nungsamtsleiter Herrn Öhler, der es trotz Aus-
falls einer Mitarbeiterin und mit zahlreichen 
Überstunden an den Wochenenden geschafft 
hat, den Haushaltsplan 2026 einzubringen. 
Etwas, woran er bis zuletzt selbst nicht ge-
glaubt hat.
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Blicken wir personell nach vorn, dann sehen 
wir wieder „Licht am Horizont“: Bis zum Ende 
des ersten Quartals 2026 werden wir alle frei-
en Stellen wiederbesetzt haben und sogar eine 
zusätzliche Sachbearbeiterin erhalten. Wir 
freuen uns schon sehr auf die Verstärkungen.
Danke auch an den Gemeinderat für den 
konstruktiven und sachlichen Diskurs, wichti-
ge Anregungen sowie der Unterstützung bei 
freiwilligen Projekten: dem Pavillon auf dem 
Sommerberg, von „Willis Bücherkiste – der 
Kinder- und Jugendbücherei“ oder der Son-
derausstellung „Ebringen 1825 – Beginn der 
archäologischen Forschung in Südbaden“. 
An dieser Stelle sei nochmals allen Spendern 
insbesondere der Fa. Willi Schüler herzlich ge-
dankt.
Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusam-
menarbeit mit ihnen vom Gemeinderat, vom 
Rathaus- und Bauhof-Team sowie allen Bürge-
rinnen und Bürgern.
Ihnen allen war es zu verdanken, dass wir 
einen der Sonderpreise des Landwirtschafts-
ministeriums 2025 erhalten haben. Getreu des 
dortigen Mottos bin auch ich sicher: „Unser 
Dorf hat Zukunft!“ Denn wie sagte der politi-
sche Philosoph Karl Popper (1902-1994): „Es 
gibt keine Alternative zum Optimismus.“
 
Ihr
Hans-Peter Widmann 
 
Anschließend stellt Rechnungsamtsleiter 
den Haushalt 2026 anhand einer Präsenta-
tion vor. Hier geht er insbesondere auf den 
Entwurf des Ergebnis- und Finanzhaushal-
tes ein, zeigt bei den ordentlichen Erträgen 
insbesondere die Steuereinnahmen, Schlüs-
selzuweisungen und Familienausgleich auf, 
geht bei den Aufwendungen insbesondere 
auf die Kreis-, Gewerbesteuer- und FAG-Um-
lage ein sowie präsentiert zum Schluss die 
Schuldenentwicklung und die Entwicklung 
der Liquidität.
 
Bekanntgaben
Bürgermeister Dr. Widmann gibt folgen-
des bekannt: 
• Die Gemeinderäte sind als Wahlhelfer 

bei den Landtagswahlen am Sonntag, 
08.03.2026 vorgesehen. Dr. Widmann 
bittet bis spätestens Anfang Januar Frau 
Kähl mitzuteilen, wer von den Gemeinde-
räten nicht zur Verfügung steht.

• Die Betriebskostenabrechnung der Ver-
einsgemeinschaft für das Wein.Musik.
Fest 2025 liegt vor. Entsprechend des 
Wunsches aus dem Gemeinderat in der 
Sitzung vom 22.05.2025 wird die Abrech-
nung an die Gemeinderäte weitergelei-
tet.

 
Weiter gibt Bürgermeister Dr. Widmann fol-
gende Termine bekannt: 
• Dienstag, 23.12.2025, 18:00 Uhr, Winzer-

hof: Warten auf das Christkind mit dem 
Musikverein Ebringen

• Mittwoch, 24.12.2025, Nachmittag: Blä-
sergruppen des Musikvereins Ebringen 
ziehen durch das Dorf und stimmen auf 

den Heiligen Abend ein.
• Donnerstag, 08.01.2026, 18:15 Uhr, Basler 

Hof Freiburg und online: Vortrag von Dr. 
Bücker/Dr. Hoeper „Das alamannische Grä-
berfeld von Ebringen“

• Donnerstag, 22.01.2026, 19:00 Uhr, Rat-
haus, Gemeinschaftsraum: Gemeinde-
ratssitzung

 
Anfragen aus dem Gemeinderat
Herr Schüler weist darauf hin, dass das 
Hinweisschild beim Pavillon umgefallen 
sei. Bürgermeister Dr. Widmann erläutert, 
dass dies bekannt ist und das Schild bis im 
Frühjahr beim Bauhof zwischengelagert 
wird. Weiter erläutert Bürgermeister Dr. 
Widmann, dass beim Pavillon vier Bäume 
gepflanzt wurden, obwohl lediglich zwei 
erforderlich gewesen wären. Laut Bürger-
meister Dr. Widmann handelt es sich bei 
den gepflanzten Bäumen um die Elsbeere.
 
Nicole Kähl, Protokoll

MITTEILUNGEN

Onlinevortrag "Gemeinsam zur 
demenzsensiblen Kommune"

Perspektiven und Impulse  
für die Praxis
Im Rahmen des Projektes „Leuchtturmprojek-
te - für eine neue Pflege- und Sorgekultur im 
Landkreis Breisgau Hochschwarzwald“ findet 
am Donnerstag, 29. Januar von 18:30 bis 20:00 
Uhr ein Onlinevortrag zum Thema" Gemein-
sam zur demenzsensiblen Kommune - Per-
spektiven und Impulse für die Praxis" statt. 
Referentin ist die Diplom-Psychologin und 
Gerontologin Iris Wernher. Sie geht dabei der 
Frage nach, was die Idee einer demenzfreund-
lichen beziehungsweise demenzsensiblen 
Kommune ausmacht.
 
Dieser Frage ist die Referentin in einer Inter-
viewstudie nachgegangen. In Gesprächen 
mit Menschen mit Demenz und ihren An-
gehörigen zeigte sich deutlich: Eine einheit-
liche Definition gibt es nicht und kann es 
auch nicht geben. Gleichzeitig kristallisier-
ten sich zentrale Themen und Perspektiven 
heraus, die als Orientierungsrahmen und 
Impulse für eine demenz- und altersfreund-
liche Stadt- und Quartiersentwicklung die-
nen können.
 
Die Fachstelle Bürgerschaftliches Engage-
ment im Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald organisiert den Vortrag. Der 
Link zur Online-Veranstaltung mit dem Pro-
gramm „Webex“ wird nach der Anmeldung 

verschickt. Anmeldungen sind bis zum 27. 
Januar per E-Mail an 
engagement@lkbh.de möglich. 
Weitere Informationen gibt es unter  
www.lkbh.de/engagement oder telefo-
nisch bei der Fachstelle Bürgerschaftliches 
Engagement unter der Nummer 
0761 2187-2919.
 
 

Kleiner Tropfen, große  
Wirkung - ein Ausflug in die 
Welt regionaler Fette

Workshop des Forums ernähren, 
bewegen, bilden
"Kleiner Tropfen, große Wirkung - ein Ausflug 
in die Welt regionaler Fette". Bei diesem Work-
shop am 3. Februar von 17:00 bis 21:00 Uhr in 
der Schulungsküche des Forums ernähren, 
bewegen, bilden in der Außenstelle des Land-
ratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald am 
Europaplatz in Breisach gehen Nachhaltigkeit 
und Gesundheit Hand in Hand.
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ent-
decken die Kraft regionaler, pflanzlicher 
Fette, Samen und Kerne, die in der kalten 
Jahreszeit nähren und wärmen. Im Mittel-
punkt stehen kräftige Öle wie Raps- oder 
Leinöl sowie Nüsse und Kerne. Es werden 
ihre Eigenschaften, ihre Verarbeitung und 
ihren Einsatz in der Alltagsküche vermittelt. 
Beim gemeinsamen Kochen entstehen wär-
mende, bodenständige Gerichte, die zei-
gen, wie genussvoll regionale Küche auch 
im Winter sein kann.
 
Eine Anmeldung ist bis zum 27. Januar unter 
www.forum-ebb.de bei den Veranstaltun-
gen möglich. Der Teilnahmebeitrag beläuft 
sich auf fünfzehn Euro.

Informationen für 
die Steuererklärung

Kostenfreie Bescheinigung für 
Rentnerinnen und Rentner
Viele Rentnerinnen und Rentner sind ver-
pflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. 
Dafür erhalten Rentenbeziehende die kos-
tenfreie „Information über die Meldung an 
die Finanzverwaltung“ von der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Diese Bescheinigung 
enthält steuerrechtlich relevante Beträge 
für die Steuererklärung, wie die Höhe der 
gezahlten Beiträge zur Kranken- und Pfle-
geversicherung oder die Rentenhöhe für 
das vergangene Kalenderjahr.
 
Erstmaliger Antrag –  
dann automatischer Bezug
Rentnerinnen und Rentner, die diese In-
formation bereits in einem der Vorjahre 
angefragt haben, erhalten diese 2026 auto-
matisch. Wer die „Information über die Mel-
dung an die Finanzverwaltung“ zum ersten 
Mal benötigt, kann diese ganz einfach über 
die Online-Services der Deutschen Renten-
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versicherung unter www.deutsche-ren-
tenversicherung.de/steuerbescheinigung 
anfordern.
 
Wer muss überhaupt eine Steuererklä-
rung abgeben?
Diese Frage kann die Deutsche Rentenver-
sicherung nicht individuell beantworten. 
Genaue Auskünfte darüber geben aber 
Finanzämter, Lohnsteuerhilfevereine oder 
Steuerberater.

Information
Weitere Informationen enthält die Broschü-
re „Versicherte und Rentner: Informationen 
zum Steuerrecht“ Diese kann auf www.
deutsche-rentenversicherung.de herunter-
laden werden.

FUNDSACHEN /
ZU VERSCHENKEN

Fundsachen
Lesebrille braunes Gestell –
Fundort Schlosshof

Kinderregenschirm, pink und bunt  
bedruckt – Fundort Schönberghalle

Kinderstirnband geblümt – 
Fundort Schönberghalle

Strickmütze mit Bommel –
Fundort Sommerberg

KINDERGARTEN 
UND SCHULEN

Die Merian-Schule informiert 
über ihre Schular-
ten
Am 03.02.2026 findet an 
der Merian-Schule der Informationsabend 
zur Erzieher*innenausbildung sowie zu 
den Gymnasien und Berufskollegs statt. Ab 
19:00 Uhr findet der Informationsabend für 
die Fachschule für Organisation und Füh-
rung statt.

Informations-
veranstaltungen 
und Anmeldung 
am Faust-Gymnasium für das 
Schuljahr 2026/27
Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, be-
grüßt die Schulleitung des Faust-Gymnasi-
ums Staufen um 19:00 Uhr alle interessier-
ten Eltern zu einer Online-Vorstellung der 
Schule. Schwerpunkt des Abends sind die 
unterrichtlichen und außerunterrichtlichen 
Angebote, die räumliche und sächliche Aus-
stattung, Angebote zur individuellen För-
derung und Forderung sowie Konzepte des 
Sozialen Lernens. Für die Teilnahme ist eine 
Anmeldung über die Homepage der Schule 
(https://faust-gymnasium.de) erforderlich.
Am Samstag, den 24. Januar 2026 begrüßt 
das Kollegium um 09:30 Uhr alle interes-
sierten Familien zu einer Präsenz-Vorstel-
lung der Schule unter dem Motto „Wir sind 
Faust!“. Die Veranstaltung beginnt mit einer 
zentralen Einführung in der Aula. Danach 
erhalten die Kinder an vier Mitmachstatio-
nen (Englisch, Naturwissenschaften, Musik 
und Theater, Sport) einen kleinen Einblick 
in den Unterricht und die Räumlichkeiten 
des Faust-Gymnasiums. Eltern können un-
terdessen verschiedene Angebote wie eine 
Hausführung wahrnehmen oder das per-
sönliche Gespräch mit Lehrkräften an einer 
Vielzahl von Infoständen suchen.
Die Anmeldung an den weiterführenden 
Schulen erfolgt in Baden-Württemberg 
einheitlich vom 09. bis 12. März 2026. De-
taillierte Informationen zur Anmeldung am 
Faust-Gymnasium (Terminvergabe, erforder-
liche Unterlagen usw.) finden Sie auf unserer 
Homepage (https://faust-gymnasium.de).
Für spezifische Fragen, die sich am besten 
in einem Einzelgespräch klären lassen, ver-
einbaren Sie bitte über das Sekretariat (Tel. 
07633 / 958000) einen Termin mit der stell-
vertretenden Schulleiterin Ulrike Selz. Inhal-
te des Gesprächs könnten etwa sein: Details 
zu Fremdsprachen bzw. Schulprofilen oder 
individuelle Bedürfnisse der Kinder (z. B. 
besondere Begabung, Fragen der Inklusion, 
Unterstützung in Deutsch als Zweitsprache). 
Jürgen Gutgsell, Schulleiter

WEITERBILDUNG

Volkshochschule 
Südlicher Breisgau

Lust auf ein neues Angebot?

Probieren Sie im neuen Jahr doch 
mal was Neues aus!
Stress bewältigen und die innere  
Widerstandskraft (Resilienz) stärken – Für 
langfristige Gelassenheit im Alltag
In diesem Kurs lernen Sie, wie Stress entsteht 

und welche Wege es gibt, ihn wirksam zu 
bewältigen. Sie erkennen Ihre persönlichen 
Stressauslöser und entwickeln individuelle 
Strategien, um Ihr Stresslevel nachhaltig zu 
senken. Darüber hinaus erhalten Sie einen 
Einblick in die Resilienzforschung, reflektieren 
Ihre vorhandenen Ressourcen und trainieren 
diese gezielt mit praktischen Übungen und 
Selbstreflexion. So stärken Sie Ihre innere Wi-
derstandskraft – Schritt für Schritt.
• Karina Riesterer; 106702; Freitag, 

16.01.2026, 30.01.2026, 06.02.2026, 
20.02.2026

jeweils 09.00–12.00 Uhr, 4 Termine
100,00 €; Schallstadt, Bürger- und  
Vereinshaus, Kirchstraße 16, Bürgersaal

Das gesamt Kursangebot finden Sie auf unse-
rer Homepage www.vhs-bad-krozingen.de.

Anmeldung:
Online: www.vhs-bad-krozingen.de
Mail: schallstadt@vhs-bad-krozingen.de 
oder anmeldung@vhs-bad-krozingen.de, 
Tel: 07633 9265-70 

Präsenzzeit der Außenstellenleitung 
Schallstadt/Ebringen/Pfaffenweiler:
donnerstags 10.30-12.00 Uhr im Rathaus 
in Schallstadt (außer in den Schulferien)
 

KIRCHLICHE
NACHRICHTEN

Römisch-katholische Kirchengemeinde 
Breisgau-Markgräflerland

Seelsorgeeinheit  
Batzenberg-Obere Möhlin
Gemeinde St. Gallus, Ebringen
c/o Kath. Pfarrbüro in Pfaffenweiler, Kirchstr. 8
Tel: 07664 92548-10  
E-Mail: info@kath-bom.de
Homepage der SE: www.kath-bom.de
     
Gottesdienste:
Seit dem 1. Januar gibt es die neue Kirchen-
gemeinde Breisgau-Markgräflerland, das 
bisherige Pfarrbüro in Pfaffenweiler wird zu 
einem sogenannten K Punkt.
(Tel: 07664 92548-10; E-Mail: 
info@kath-bom.de www.kath-bm.de)
Das Hauptbüro heißt nun K+Punkt, ist in der 
Untergliederung Ost (bisherige Seelsorge-
einheiten Batzenberg-Obere Möhlin und 
Staufen-St. Trudpert) in Staufen und hat von 
Montag bis Freitag geöffnet
(Tel: 07633 924970)
  
Samstag, 17.01.
18:30 Uhr   Vorabendmesse in 

Schallstadt
Sonntag, 18.01.
10:45 Hl. Messe in Pfaffenweiler
17:30 Uhr Rosenkranz

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Dienstag, 20.01.
08:00 Uhr  Hl. Messe in der Berghauser 

Kapelle

Mittwoch, 21.01. 
17:30 Uhr Schülergottesdienst

Freitag, 23.01.
18:30 Uhr Rosenkranz
19:00 Uhr Hl. Messe

Samstag, 24.01.
18:30 Uhr Vorabendmesse
 

Sternsingen 2026 – Danke!
Liebe Gemeindemitglieder,
an Dreikönig zogen unsere Sternsingerin-
nen und Sternsinger wieder durch Ebringen 
und brachten den Einwohnern den Segen 
Gottes. Dabei baten sie auch um Spenden 
für benachteiligte Kinder. So kamen 4.998 
€ zusammen, die an das Sternsingerprojekt 
Segundo Montes (Rudi Reitinger), Schulbil-
dung für Kinder in El Salvador, gehen.
Wir danken ganz herzlich allen Bewohnern, 
die ihre Türen und ihr Herz geöffnet und so 
großzügig gespendet haben. Wir danken 
auch allen Sternsingerinnnen und Sternsin-
gern und den Begleiterinnen für ihren Ein-
satz. Dank auch den Helfern, die die diesjäh-
rige Sternsingeraktion unterstützt und zum 
Gelingen beigetragen haben. 25 Kinder und 
10 Erwachsene haben in Ebringen aktiv an 
der Aktion mitgewirkt. Wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen im nächsten Jahr mit alten 
und neuen Königinnen und Königen!
Mit herzlichen Grüßen und besten Wün-
schen für ein gesegnetes Jahr 2026,
Das Sternsingerteam von Ebringen

Ausführlichere Informationen zu wei-
teren Gottesdiensten und allen Ver-
anstaltungen der SE finden Sie auf der 
Homepage (www.kath-bom.de) oder im 
Pfarrbrief.

Evangelische Kirchengemeinde  
Wolfenweiler

Kirchstr. 10, 79227 Schallstadt
Tel.: 07664 6519
E-Mail: wolfenweiler@kbz.ekiba.de
Bürozeiten: Di – Do, 9 – 12 Uhr, Fr, 14 – 17 Uhr
Frau Pfrn. Wagner erreichen Sie persönlich 
unter 0160 4917415
  
Gottesdienste:
Achtung: im Rahmen der Winterkirche 
finden unsere Gottesdienste im Ev. Ge-
meindehaus statt.

Sonntag, 18.01.2026
10.00 Uhr Verabschiedungs- 
und Einführungs- Gottes-
dienst der Kirchenältesten, 
Pfrn. T. Wagner. 
Gleichzeitig findet um 10.00 Uhr ein Kin-
dergottesdienst statt. Der Gottesdienst be-
ginnt gemeinsam in der Kirche. Die Kinder 
gehen dann gemeinsam ins Gemeindehaus 
und feiern dort einen Kindergottesdienst.

10.00 Uhr Verabschiedung- und Einfüh-
rungs-Gottesdienst der Kirchenältesten in 
der Martinskirche
       
Mengen, Pfr. Boesenecker

Sonntag, 25.01.2026
10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche 
Bad Krozingen, Dekan Schmid-Hornisch
18.00 Uhr Gottesdienst im Paul Ger-
hardt-Haus Ehrenkirchen, Dekan 
Schmid-Hornisch
19.30 Uhr Ökumen. Taizé-Gebet mit Diako-
nin Gabi Groß u. Team in der Kath. Kirche St. 
Alban, Bad Krozingen
 
Regelmäßige Treffen:
Krabbelgruppe für die Kleinen.
Die Krabbelgruppe für Eltern und Babys/
Kinder im 1. und 2. Lebensjahr findet immer 
montags von 15:30 Uhr- 16:30 Uhr im klei-
nen Saal des ev. Gemeindehauses in Wol-
fenweiler statt.
Wir freuen uns auf euch und eure Kleinen!
Kontakt: Benedict Niemann 
mail.niemann@gmx.de

Mittagstisch
Startet wieder am 20. Januar und dann 
immer dienstags von 12.00 – 14.00 Uhr im 
Ev. Gemeindehaus.

Die Chöre
Erste Probe nach der Weihnachtspause 
ist am 12.01.2026

Probe der Kantorei 
dienstags, 20.00 Uhr, im 
Ev. Gemeindehaus
Bei Interesse gerne melden bei 
heike_binder@web.de.

Ökumenischer Jugendchor
donnerstags um 18.45 Uhr in der Kirche. 
Herzliche Einladung an alle ab der 5. Klasse! 
Wir singen alles, was uns Spaß macht. Chart-
hits und christliche Songs.
Leitung: Heike Binder, Tel 07633 808597 
oder Mail: heike_binder@web.de

Rejoice Chor
donnerstags von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr 
im Ev. Gemeindehaus.
Leitung: Joachim Fischer

Nachtgebet am Donnerstag um 10vor10 
im Ev. Gemeindehaus, im Anschluss an die 
Probe des Rejoice-Chores.
 
Vorankündigung Soiree-Konzert am 
25.01.2025
Am Sonntag, 25. Januar lädt der Förder-
kreis Kirchenmusik herzlich zum ersten Kon-
zert des Jahres 2026 ein:
Schottische Legenden & Balladen, Ge-
sang+Laute (Schaible-Sacherer).
 
Freundliche Grüße!
Ihre Pfarrerin Therese Wagner

VEREINS-
NACHRICHTEN

Agenda 21 Ebringen 
Gemeinsam Zukunft schaffen & Fair handeln

 
 

Nächstes Treffen der  
agenda 21 ebringen
Die Agendagruppe trifft sich am Mittwoch, 
den 21. Januar 2026 um 19:00 Uhr
im Oberen Foyer der Schönberghalle
Unterstützer sind immer herzlich willkommen!
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Malteser Hilfsdienst e.V.

Förderverein der Ebringer Malteser
Werte Mitbürgerin und Mitbürger!

Leider konnten wir Sie bei der Weihnachts-
baumsammlug nicht erreichen. Falls Sie für 
unsere sozialen Projekte, national und in-
ternational noch etwas Spenden möchten, 
dürfen Sie es uns auf unser Spendenkonto 
überweisen. Wir freuen uns über jede Un-
terstützung.
Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen 
gerne ausgestellt. Bitte geben Sie dafür 
Ihren Namen und Anschrift auf der Über-
weisung an.
 
Herzlichen Dank!
Ihre Ebringer Malteser
 
Konto: Volksbank Freiburg
IBAN: DE59 6809 0000 0056 8426 16 BIC: 
GENODE61FR1

Fußballsportverein 1951  
Ebringen e.V.

Vereine aus der Nachbarschaft

Landfrauen Schallstadt- 
Wolfenweiler-Leutersberg e.V.

Line Dance mit den Landfrauen
Tanzen mal anders - alleine, mit Spaß und 
ganz ohne Vorkenntnisse
• Wir tanzen einfache Schrittfolgen auf 

Songs aus verschiedenen Musikrichtun-
gen von Pop über Country bis Rock

• Keine sportliche Fitness erforderlich
Termine: Freitag 30.01.2026 und 06.02.2026 
jeweils um 19.30 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus in Wolfenweiler
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Teilnahme auch nur an einem Abend mög-
lich, Anmeldung nicht erforderlich
Gebühr pro Termin EUR 5 für Mitglieder und 
EUR 10 für Nichtmitglieder
Leitung: Sabine Kaiser

Turnen- und Kampfkunst  
Ehrenkirchen e.V.

Karate Anfängerkurse für Kinder 
und Erwachsene
Jetzt Platz reservieren!  Start neuer Karate- 
Anfängerkurs in NORSINGEN, Bundesstras-
se 11, bei der St. Gallus Halle.
 
KINDERKURSE
Ab Dienstag, 20.01.26
Für Kinder von 6 - 8 Jahren 15.30 -16.15 Uhr 
   
ab Dienstag, 20.01.26
für Kinder von 5 - 6 Jahren 16.15 - 17 Uhr
ab Freitag, 23.01.26
für Minis  von 4 - 5  Jahre 15 – 15.45 Uhr
ab Freitag, 23.01.26
für Kinder von 7 – 9 Jahren 15 - 15.45 Uhr
 
ERWACHSENENKURS
ab Donnerstag, 22.01.26 18.30 – 19.15 Uhr
 
Fragen oder Anmeldungen unter:
www.kampfkunst-ehrenkirchen.de
info@kampfkunst-ehrenkirchen.de

  

Turnverein 
Wolfenweiler-Schallstadt e.V.

Liebe Freunde des Theaters des TVs Wolfen-
weiler-Schallstadt,
 
wir wünschen Ihnen allen ein gutes, gesun-
des Neues Jahr.
Für einige lustige Stunden können wir auch 
im Jahr 2026 garantieren, denn die Theater-
abende unserer Theatergruppe um Christel 
Joos finden wieder statt.
Am 
1. Samstag, 28.02.2026
2. Sonntag, 01.03.2026
3. Freitag, 06.03.2026
4. Samstag, 07.03.2026
wird des Stück „Nur Zoff mit dem Stoff“ von 
Bernd Gombold in der Turnhalle des TV 
Wolfenweiler-Schallstadt e.V. aufgeführt.
Der Kartenvorverkauf wird voraussichtlich 
am 7. Februar 2026 beginnen. Genauere In-
formationen folgen rechtzeitig.
Freuen Sie sich auf unterhaltsame Abende!
 
Ihr Förderverein des TV Wolfenweiler  
Schallstadt e.V. 

INTERESSANTES UND 
WISSENSWERTES

Schwarzwaldverein  
Freiburg-Hohbühl
15. Jan. 2025 Spazierwandern - Wir spa-
zieren um das winterliche Hinterzarten
ca 4 km, ca 15 Hm, EK ja (nach Wahl) RV 
ja, T.: 10 Uhr FR Hbf, F: Gerti Plangger T. 
0761492563 Bei Schneesturm oder Regen 
bleiben wir daheim
20. Jan. 2026 Gesundheitswanderung 
am Schlossberg
T: Musikpavillon im Stadtgarten von Frei-
burg, um 10 und 14 Uhr. K.: Nichtmitgl. 3 €. 
F: Walter Sittig waltersittig@aol.com, 
0173-3292710

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB 

(siehe www.primo-stockach.de)  
und die aktuelle Preisliste für  
Gewerbetreibende und Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen): Bitte bis donnerstags, 9 Uhr der 
Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter Abbuchungs-
erlaubnis. Andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlos-
sen.

• Bestehende Vereinbarungen:  
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese Aktion außer Kraft 
gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch Ihrem Abschluss 
gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen innerhalb 
des Aktionszeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei der Anzeigenbe-
stellung den Code P-2026-01 an.

Starten Sie erfolgreich ins neue Jahr –  
mit 15 % Rabatt auf Ihre Anzeigenbuchung!
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Frühbucher-Vorteil: 15 % Rabatt auf alle Anzeigen,  

die zwischen KW 2 und KW 7 (06.01. – 16.02. 2026) 
erscheinen.

• Starker Jahresauftakt: Nutzen Sie die Aufmerksamkeit zum 
Jahresbeginn für Ihre Werbung.

• Flexibel planbar: Gilt für alle Formate und Erscheinungstermine  
im Aktionszeitraum.

So einfach funktioniert’s:
1. Anzeigen im Zeitraum KW 2 – KW 7 (06.01.–16.02.2026) 

buchen.
2. 15 % Rabatt automatisch sichern.
3. Ihre Botschaft erreicht die Region – frisch, wirksam und zum  

besten Start in 2026.

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle  
Beratung? Wir sind jederzeit für Sie da – gemeinsam sorgen wir für 
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Mit 15% 
Rabatt  

ins neue 
Jahr!
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Sanitätshaus Schaub! 
Wir suchen für Mitarbeiter (NR, keine Haustiere, 

ruhig und zuverlässig) 

eine 1-Zimmer-Wohnung 
in FR und Umgebung. EBK erwünscht. 

Nach Möglichkeit ab sofort. Ca. € 800 WM. 
Tel.: 0157 558 708 93 Mail: peter.bark@yahoo.de

Sanitätshaus Schaub!
Wir suchen für eine Mitarbeiterin (NR, keine Haustiere, 

ruhig und zuverlässig) 

eine 1-Zimmer-Wohnung in Freiburg 
und Umgebung,

EBK erwünscht. Nach Möglichkeit ab sofort, 
ca. 750-800 € warm.  Tel.: +49 173 323 15 23

E-Mail: Maryam.Maleki109@gmail.com



Zurück in die Heimat
Wir (Sozialarbeiter und Bundesangestellte), ein junges Paar Ende 20 
(Nichtraucher / keine Haustiere), suchen eine 3-4-Zimmer-Wohnung 

(ab 70 m², bis 1.400 € kalt) im Freiburger Umland,  
ab März / April 2026.

Kontakt: larissa.boschert@web.de

Reben zu verpachten
32 Ar Gewürztraminer und 20 Ar Gutedel nebeneinander.  

Sehr gute Lage, Dürrenberg Gemarkung Wolfenweiler. 

Tel. 07664 - 611 060

Neues Zuhause gesucht
Da unser Zuhause in Sölden wegen eines Neubauprojekts abgerissen werden 

soll, suche ich, 58 J., unbefristet angestellt beim Bundesarchiv, eine ruhige  
2 Zi.-Whg. Mit dabei ist mein Kater Louis, 11 J., sehr lieb und sauber.

Tel. 0163 720 06 19 • uwe.bickerich@arcor.de

KENNEN SIE 

SCHON UNSERE 

DRUCKEREI?

WIR DRUCKEN ALLES 

AUSSER GELD!


Fehlt Ihnen 

noch Ihr 
Plakat für 

diesen 
Rahmen?

Wir erstellen 
Ihnen gerne ein 
unverbindliches 

Angebot!

print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!



Unterstützung gesucht!
Für unseren Abholmarkt

Freitag 14.30-17.30 Uhr  

Samstag 9.00-12.00 Uhr

www.primo-stockach.de



Liebe Kunden und Freunde!
Nach 45 Jahren schließen wir unsere
TEXTILECKE im ersten Quartal 2026.

Wir  danken allen für die langjährige
Treue und das freundliche Miteinander.

Ab jetzt starten wir unseren …

TOTALRÄUMUNGSVERKAUF…
mit knallharten Preisen. Das heißt …  

nochmal ein Schnäpple machen 
und Gutscheine einlösen.

Wir sagen leise
„Servus, macht‘s gut“

Eva Lindlar und  
Regina Dischinger

Regina Dischinger, Hauptstr. 32a, 79227 Schallstadt-Mengen, Tel. 07664/34 19

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben berg - berg - blau - blue -
chent - chi - de - denz - die - ein - fas - fen -
ge - gras - gu - haft - heit - hu - in - kauf - ken -
kon - li - lich - ling - man - markt - misch - na -
na - on - on - pel - pen - qui - re - ren - ren - sa -
sam - sei - si - spar - strei - sus - ten - ten -
ten - ter - ter - thun - ti - ti - tig - toel - traeg -
trun - ver - ver - wei - weih - woe - zi
sind 20 Wörter zu bilden, deren dritte und siebte 
Buchstaben, jeweils von unten nach oben gelesen, ein 
Zitat von Henry Kissinger ergeben.

1. Unterhaltung

2. Teil der Autobahn

3. scherzhaft: adlig

4. ein Wertpapierhandel

5. benommen

6. Faulheit

7. fürstlicher Regierungssitz

8. viermal im Monat

9. Insider

10. Zierpfl anze, Ramie

11. linkisch, ungelenk

12. Erfi nder des Buchdrucks

13. Halbblut, Kreuzung

14. Zwischenhandel

15. unmenschlich

16. fesselnde Wirkung

17. nicht verschwenderisch

18. schwed. Klimaaktivistin (Greta)

19. fi nanziell fl üssig

20. zeitweilig des Dienstes entheben
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PRIMO-RÄTSELSPASS
Lösung:1. Konversation, 2. Seitenstreifen, 3. blaubluetig, 4. Rentenmarkt, 
5. trunken, 6. Traegheit, 7. Residenz, 8. woechentlich, 9. Eingeweihter, 
10. Chinagras, 11. toelpelhaft, 12. Gutenberg, 13. Mischling, 14. Weiterverkauf, 
15. inhuman, 16. Faszination, 17. sparsam, 18. Thunberg, 19. liquide, 
20. suspendieren – „Squash ist eine Sauna, in der man viel rennen muss.“



Wir brauchen eure Hilfe, damit unser Hof seinen 
Charakter wieder bekommt.

Wir möchten unseren Hof in Pfaffenweiler 2026 sanieren, damit er wieder 
seinen ursprünglichen Charakter bekommt. Ich sammle zwar schon viele Jahre, 

das Material reicht aber noch nicht. Wir suchen alte – am liebsten gelbe - 
Natursteinplatten und Rheinwacken.  Außerdem suchen wir noch Treppenstufen 

und eine Trittplatte. Bitte alles anbieten. Ich biete einen fairen Preis und lade 
euch gerne zum Einweihungsfest ein.

Eure Platten bekommen einen schönen neuen Platz bei uns.

Matthias Schmitt, 0151 / 70 02 87 22 oder mmsmm@web.de

www.primo-stockach.de


